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Offene Ganztagsangebote an Schulen für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen     

1 bis 4 

Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung 

und Betreuung der Schülerinnen und Schüler 

können gemäß Art 6 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen 

Gesetzes über das Erziehungs- und 

Unterrichtswesen (BayEUG) offene 

Ganztagsangebote an den Schulen in klassen- und 

jahrgangsübergreifender Form eingerichtet 

werden. 

Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 

Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 

Bekanntmachung setzt voraus, dass an mindestens 

vier Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche 

ein ganztägiges Angebot für die Schülerinnen und 

Schüler bereitgestellt wird und dass die Bildungs- 

und Betreuungsangebote unter der Aufsicht und 

Verantwortung der Schulleitung organisiert und 

durchgeführt werden (Art. 57 Abs. 2 BayEUG) 

Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges 

schulisches Angebot dar, an dem Schülerinnen und 

Schüler nach Anmeldung durch ihre 

Erziehungsberechtigten im direkten Anschluss an 

den stundenmäßigen Unterricht teilnehmen 

können. Die Förderung und Betreuung kann in 

klassen- und jahrgangsstufenübergreifenden 

Gruppen stattfinden.  

Das offene Ganztagsangebot wird an staatlichen 

Schulen als schulische Veranstaltung genehmigt 

und organisiert. 

Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 

Bekanntmachung kann gemäß Art. 6 Abs. 4 

BayEUG an Grundschulen eingerichtet werden.  

Um dem Unterstützungsbedarf der Schülerinnen 

und Schüler mit (drohender) Behinderung 

Rechnung zu tragen, können offene 

Ganztagsangebote mit Leistungen der Jugend- 

bzw. Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder der 

Eingliederungshilfe nach SGB XII ergänzt bzw. zu 

einem gemeinsamen Bildungs- und 

Betreuungsangebot verbunden werden. Angebote 

der Heilpädagogischen Tagesstätten sollen nicht 

durch offene Ganztagsangebote ersetzt werden.  

Das offene Ganztagsangebot gemäß dieser 

Bekanntmachung stellt grundsätzlich und 

vorranging ein Angebot für Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 dar. 

Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und 

Schüler 

Grundsätzlich können am eingerichteten offenen 

Ganztagsangebot einer Schule alle Schülerinnen 

und Schüler dieser Schule teilnehmen. Die 

Entscheidung über die Aufnahme in offene 

Ganztagsangebote trifft die Schulleitung – ggf. im 

Benehmen mit dem Kooperationspartner – nach 

pflichtgemäßen Ermessen insbesondere unter 

Berücksichtigung pädagogischer, familiärer und 

sozialer Aspekte. Die für die Aufnahme 

entscheidungserheblichen Gesichtspunkte und 

Auswahlkriterien sind den Erziehungsberechtigen 

zu Beginn des Anmeldeverfahrens bekannt zu 

geben. Ablehnungsentscheidungen sind 

gegenüber den Erziehungsberechtigten auf 

Anfrage unter Berücksichtigung des Schutzes 

personenbezogener Daten anderer Schülerinnen 

und Schüler und deren Erziehungsberechtigten zu 

begründen. Schülerinnen und Schüler, deren 

Erziehungsberechtige trotz wiederholter 

Aufforderung Zahlungsverpflichtungen 

(Mittagsverpflegung; Zusatzangebote) nicht 

nachgekommen sind, kann in den darauffolgenden 

Schuljahren die Aufnahme in das offene 

Ganztagsangebot verwehrt werden. Auf den 

Besuch eines offenen Ganztagsangebots besteht 

kein Rechtsanspruch.  

Kinder, die eine schulvorbereitende Einrichtung 

besuchen, können ebenfalls an offenen 

Ganztagsgruppen der Grundschulstufe an 

Förderschulen teilnehmen, sofern die 

entsprechenden Gruppen auch ohne Teilnahme 

dieser Kinder genehmigungsfähig sind.  
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Die Schulleitungen sind grundsätzlich verpflichtet, 

Schülerinnen und Schüler, die sich noch während 

des Schuljahres anmelden, bis zum Erreichen der 

für die jeweilige Förderung zu berücksichtigenden 

Höchstzahlen an Schülerinnen und Schülern in das 

jeweilige offene Ganztagsangebot aufzunehmen, 

sofern einer Aufnahme kein wichtiger Grund 

entgegensteht. Insbesondere im Falle besonderer 

familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z.B. 

aufgrund von Krankheit, Pflege eines Angehörigen 

oder bislang nicht absehbaren beruflichen 

Anforderungen) soll eine flexible und kurzfristige 

Aufnahme von Halbtagsschülern in bestehende 

Gruppen ermöglicht werden.  

Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren 

Erziehungsberechtigten für das offene 

Ganztagsangebot vor Beginn des jeweiligen 

Schuljahres bei der Schulleitung angemeldet. Die 

Anmeldung ist für das jeweilige Schuljahr 

verbindlich. Die Anmeldung soll nach dem Muster 

erfolgen, das im Rahmen des jährlichen Antrags- 

und Genehmigungsverfahrens bereitgestellt wird 

und das auf das individuelle Ganztagskonzept der 

jeweiligen Schule angepasst und ggf. um 

weitergehende Informationen ergänzt werden 

kann. Der Kooperationspartner kann mit der 

Durchführung des Anmeldeverfahrens beauftragt 

werden. 

Eine Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zum 

offenen Ganztagsangebot und dem jeweiligen 

pädagogischen Konzept muss in allen 

Angebotsformen mindestens für zwei Nachmittage 

je Unterrichtswoche während der Bildungs- und 

Betreuungszeiten während der Kernzeiten und für 

die jeweils geforderte Mindestdauer erfolgen. Zur 

Erfüllung dieser Mindestteilnahmeverpflichtung 

kann bei Angeboten bis 16 Uhr auch ein einzelner 

Nachmittag berücksichtigt werde, an dem ein 

unterrichtliches Angebot (z.B. Pflichtunterricht 

oder Wahlangebot) stattfindet, sofern die 

betreffenden Schülerinnen bzw. Schüler an diesem 

Tag zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern 

auch am offenen Ganztagsangebot im 

erforderlichen Zeitrahmen teilnehmen. Die 

Schulleitung kann im Einvernehmen mit dem 

Elternbeirat aus organisatorischen und/oder 

pädagogischen Erwägungen über diese 

Mindestteilnahmezeit hinausgehende verbindliche 

Betreuungszeiten für die teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler festlegen. 

Für die Schülerinnen und Schüler besteht im 

Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht an den 

im pädagogischen Konzept vorgesehenen 

Betreuungsangeboten (vgl. Art. 56 Abs 4 Satz 3 

BayEUG). Grundsätzlich ist dabei eine Teilnahme 

für die gesamte tägliche Dauer der jeweiligen 

Bildungs- und Betreuungsangebote erforderlich. Es 

gelten §20 der Bayerischen Schulordnung 

(BaySchO) und etwaige schulartspezifische 

Regelungen für Erkrankungen , Befreiungen, 

Beurlaubungen bzw. Abmeldungen von der Schule 

während des Schuljahres. Die Teilnahmepflicht gilt 

auch dann als erfüllt, wenn Schülerinnen und 

Schüler, die für zwei Nachmittage je 

Unterrichtswoche angemeldet sind, im 

Monatsdurchschnitt an mindestens zwei Tagen je 

Schulwoche teilnehmen. Eine dauerhafte 

Abmeldung von der Teilnahme am offenen 

Ganztagsangebot während des Schuljahres kann 

durch die Schulleitung nur bei Vorliegen wichtiger 

persönlicher Gründe gestattet werden (z.B. 

aufgrund besonderer pädagogischer, familiärer 

oder gesundheitlicher Gegebenheiten), die bei der 

Anmeldung zum Ganztagsangebot noch nicht 

absehbar waren. Dabei hat die Schulleitung 

strenge Maßstäbe anzulegen. 

Sofern Schülerinnen und Schüler an einzelnen 

Tagen nicht an dem Ganztagsangebot teilnehmen 

oder das Ganztagsangebot vor dem regulären Ende 

verlassen wollen, obwohl sie angemeldet sind, 

bedarf es einer Beurlaubung (vgl. § 20 Abs. 3 S. 1 

BaySchO). Diese ist zuvor schriftlich durch die 

Erziehungsberechtigten zu beantragen und kann 

nur durch die Schulleitung ausgesprochen werden, 

die im eigenen Ermessen und unter Abwägung der 

vorgebrachten Gründe und der schulischen 

Interessen entscheidet. Hierbei können 

insbesondere auch die Teilnahme an 

außerschulischen Bildungsangeboten sowie 

persönliche, erzieherische, gesundheitliche oder 

familiäre Gründe Berücksichtigung finden.  

Bei einer verhinderten Teilnahme der Schülerinnen 

und Schüler an kostenpflichtigen Zusatzangeboten 
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bzw. der Mittagsverpflegung liegt die 

Informationspflicht gegenüber den 

entsprechenden Leistungserbringern grundsätzlich 

bei den Erziehungsberechtigten, sofern sich nicht 

Schule oder Kooperationspartner zur Übernahme 

der Informationspflicht bereit erklärt haben. 

Kostenfreiheit 

Die Teilnahme am offenen Ganztagsangebot 

gemäß dieser Bekanntmachung ist an vier 

Wochentagen jeweils im festgelegten Zeitraum der 

jeweiligen Bildungs- und Betreuungsangebote – 

mit Ausnahme der Kosten für die 

Mittagsverpflegung – für die Schülerinnen und 

Schüler grundsätzlich kostenfrei. 

Für Zusatzangebote außerhalb der Kernzeit (z.B. 

Betreuungszeiten nach 16 Uhr oder an einem 

weiteren Wochentag) sowie für sonstige 

besondere Angebote während der Kernzeit können 

mit den Erziehungsberechtigten Entgelte 

vereinbart werden. 

Mittagszeit und Mittagsverpflegung 

Die Mittagszeit ist Teil des schulischen 

Ganztagsangebots und wird im organisatorischen 

Verantwortungs- und Aufsichtsbereich der Schule 

durchgeführt.  

Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler 

während der Mittagszeit ist schulische Aufgabe 

und erfolgt bei der Durchführung der Bildungs- und 

Betreuungsangebote durch einen Kooperations-

partner in der Regel durch dessen Personal. Die 

Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgelände 

während der Mittagspause nicht unbeaufsichtigt 

verlassen.  

Es muss die Möglichkeit zum Verzehr einer 

warmen und möglichst ausgewogenen 

Mittagsverpflegung gewährleistet werden. Das 

pädagogische Konzept einer Schule kann, im 

Einvernehmen mit dem Schulaufwandsträger, eine 

verbindliche Anmeldung zum Mittagessen 

vorsehen, sofern eine angemessene Speiseauswahl 

– insbesondere unter Berücksichtigung einer 

täglichen Wahlmöglichkeit von fleischhaltiger und 

vegetarischer Kost – angeboten wird. In 

begründeten Einzelfällen kann die Schulleitung – 

insbesondere bei Vorliegen medizinischer oder 

religiöser Gründe – eine Abmeldung vom Bezug der 

bereitgestellten Speisen und Getränke zulassen. 
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Offene Ganztagsangebote an Schulen für 

Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 

Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung 

und Betreuung der Schülerinnen und Schüler 

können gemäß Art 6 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen 

Gesetzes über das Erziehungs- und 

Unterrichtswesen (BayEUG) offene 

Ganztagsangebote an den Schulen in klassen- und 

jahrgangsübergreifender Form eingerichtet 

werden.  

Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 

Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 

Bekanntmachung setzt Folgendes voraus: 

- Bereitstellung eines ganztägigen Angebots für 

Schülerinnen und Schüler an mindestens vier 

Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche 

bis grundsätzlich 16 Uhr 

- Angebot einer Mittagsverpflegung an allen 

Tagen des Ganztagsschulbetriebs für die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler  

- Organisation und Durchführung der Bildungs- 

und Betreuungsangebote unter der Aufsicht 

und Verantwortung der Schulleitung (Art. 57 

Abs. 2 BayEUG) 

- konzeptioneller Zusammenhang mit dem 

Unterricht 

Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges 

schulisches Angebot dar, an dem Schülerinnen und 

Schüler nach Anmeldung durch ihre 

Erziehungsberechtigten im direkten Anschluss an 

den stundenplanmäßigen Unterricht teilnehmen 

können. Die Förderung und Betreuung kann in 

klassen- und jahrgangsstufenübergreifenden 

Gruppen stattfinden. 

Das offene Ganztagsangebot wird an staatlichen 

Schulen als schulische Veranstaltung genehmigt 

und organisiert.  

Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 

Bekanntmachung kann gemäß Art. 6 Abs. 4 

BayEUG an Mittelschulen eingerichtet werden. 

 

Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und 

Schüler 

Grundsätzlich können am eingerichteten offenen 

Ganztagsangebot einer Schule alle Schülerinnen 

und Schüler dieser Schule teilnehmen. Die 

Entscheidung über die Aufnahme in offenen 

Ganztagsangeboten trifft die Schulleitung – ggf. im 

Benehmen mit dem Kooperationspartner – nach 

pflichtgemäßem Ermessen insbesondere unter 

Berücksichtigung pädagogischer, familiärer und 

sozialer Aspekte. Die für die Aufnahme 

entscheidungserheblichen Gesichtspunkte und 

Auswahlkriterien sind den Erziehungsberechtigten 

zu Beginn des Anmeldeverfahrens bekannt zu 

geben. Ablehnungsentscheidungen sind 

gegenüber den Erziehungsberechtigten auf 

Anfrage unter Berücksichtigung des Schutzes 

personenbezogener Daten anderer Schülerinnen 

und Schüler und deren Erziehungsberechtigten zu 

begründen. Schülerinnen und Schülern, deren 

Erziehungsberechtigte trotz wiederholter 

Aufforderung Zahlungsverpflichtungen 

(Mittagsverpflegung; Zusatzangebote) nicht 

nachgekommen sind, kann in den darauffolgenden 

Schuljahren die Aufnahme in das offene 

Ganztagsangebot verwehrt werden. Auf den 

Besuch eines offenen Ganztagsangebots besteht 

kein Rechtsanspruch. 

Die Schulleitungen sind grundsätzlich verpflichtet, 

Schülerinnen und Schüler, die sich noch während 

des Schuljahres anmelden, bis zum Erreichen der 

für die jeweilige Förderung zu berücksichtigenden 

Höchstzahl an Schülerinnen und Schülern in das 

jeweilige offene Ganztagsangebot aufzunehmen, 

sofern einer Aufnahme kein wichtiger Grund 

entgegensteht. Insbesondere im Falle besonderer 

familiärer Lebenslagen und Notfallsituationen (z.B. 

aufgrund von Krankheit, Pflege eines Angehörigen 

oder bislang nicht absehbaren beruflichen 

Anforderungen) soll eine flexible und kurzfristige 
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Aufnahme von Halbtagsschülern in bestehende 

Gruppen ermöglicht werden.  

Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren 

Erziehungsberechtigten für das offene 

Ganztagsangebot vor Beginn des jeweiligen 

Schuljahres bei der Schulleitung angemeldet. Die 

Anmeldung ist für das jeweilige Schuljahr 

verbindlich. Die Anmeldung soll nach dem Muster 

erfolgen, das im Rahmen des jährlichen Antrags- 

und Genehmigungsverfahrens bereitgestellt wird 

und das auf das individuelle Ganztagskonzept der 

jeweiligen Schule angepasst und ggf. um 

weitergehende Informationen ergänzt werden 

kann. Der Kooperationspartner kann mit der 

Durchführung des Anmeldeverfahrens beauftragt 

werden. 

Eine Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zum 

offenen Ganztagsangebot und dem jeweiligen 

pädagogischen Konzept muss mindestens für zwei 

Nachmittage je Unterrichtswoche während der 

Kernzeit erfolgen. Zur Erfüllung dieser 

Mindestteilnahmeverpflichtung kann auch ein 

einzelner Nachmittag berücksichtigt werden, an 

dem ein unterrichtliches Angebot (z.B. 

Pflichtunterricht oder Wahlangebot) stattfindet, 

sofern die betreffenden Schülerinnen und Schüler 

an diesem Tag zu den außerunterrichtlichen 

Zeitfenstern auch am offenen Ganztagsangebot im 

erforderlichen Zeitrahmen teilnehmen.   

Für die Schülerinnen und Schüler besteht im 

Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht an den 

im pädagogischen Konzept vorgesehenen 

Betreuungsangeboten (vgl. Art. 56 Abs. 4 BayEUG). 

Grundsätzlich ist dabei eine Teilnahme bis 16.00 

Uhr, in Ausnahmefällen bis mindestens 15.30 Uhr 

erforderlich, sofern kein abweichender Zeitraum 

im Rahmen der Kernzeit festgelegt wurde. Es 

gelten § 20 der Bayerischen Schulordnung 

(BaySchO) und etwaige schulartspezifische 

Regelungen für schulische Veranstaltungen sowie 

für Erkrankungen, Befreiungen, Beurlaubungen 

bzw. Abmeldungen von der Schule während des 

Schuljahres. Die Teilnahmepflicht gilt auch dann als 

erfüllt, wenn Schülerinnen und Schüler, die für 

zwei Nachmittage je Unterrichtswoche 

angemeldet sind, im Monatsdurchschnitt an 

mindestens zwei Tagen je Schulwoche teilnehmen. 

Eine dauerhafte Abmeldung von der Teilnahme am 

offenen Ganztagsangebot während des 

Schuljahres kann durch die Schulleitung nur bei 

Vorliegen wichtiger persönlicher Gründe gestattet 

werden (z.B. aufgrund besonderer pädagogischer, 

familiärer oder gesundheitlicher Gegebenheiten), 

die bei der Anmeldung zum Ganztagsangebot noch 

nicht absehbar waren. Dabei hat die Schulleitung 

strenge Maßstäbe anzulegen. 

Sofern Schülerinnen und Schüler an einzelnen 

Tagen nicht an dem Ganztagsangebot teilnehmen 

oder das Ganztagsangebot vor dem regulären Ende 

verlassen wollen, obwohl sie angemeldet sind, 

bedarf es einer Beurlaubung (vgl. § 20 Abs. 3 S. 1 

BaySchO). Diese ist zuvor schriftlich durch die 

Erziehungsberechtigten zu beantragen und kann 

nur durch die Schulleitung ausgesprochen werden, 

die im eigenen Ermessen und unter Abwägung der 

vorgebrachten Gründe und schulischen Interessen 

entscheidet. Hierbei können insbesondere auch 

die Teilnahme an außerschulischen 

Bildungsangeboten sowie persönliche, 

erzieherische, gesundheitliche oder familiäre 

Gründe Berücksichtigung finden. 

Bei einer verhinderten Teilnahme der Schülerinnen 

und Schüler an kostenpflichtigen Zusatzangeboten 

bzw. der Mittagsverpflegung liegt die 

Informationspflicht gegenüber den 

entsprechenden Leistungserbringern bei den 

Erziehungsberechtigten sofern sich nicht Schule 

oder Kooperationspartner zur Übernahme der 

Informationspflicht bereit erklärt haben.  

Kostenfreiheit 

Die Teilnahme am offenen Ganztagsangebot 

gemäß dieser Bekanntmachung ist an vier 

Wochentagen während der Kernzeit – mit 

Ausnahme der Kosten für die Mittagsverpflegung – 

für die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich 

kostenfrei. Für Zusatzangebote außerhalb der 

Kernzeit (z.B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr 

oder an einem weiteren Wochentag) sowie für 

sonstige besondere Angebote während der 

Kernzeit können mit den Erziehungsberechtigten 

Entgelte vereinbart werden. 
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Mittagszeit und Mittagsverpflegung 

Die Mittagszeit ist Teil des schulischen 

Ganztagsangebots und wird im organisatorischen 

Verantwortungs- und Aufsichtsbereich der Schule 

durchgeführt.  Schülerinnen und Schülern kann 

unter Berücksichtigung möglicher 

Gefahrensituationen vor Ort das Verlassen der 

Schulanlage in kleinen Gruppen unter Beachtung 

der individuellen Reife und Einsichtsfähigkeit der 

einzelnen Schülerinnen und Schüler nach 

vorheriger schriftlicher Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten durch die Schulleitung 

gestattet werden.  

Es muss die Möglichkeit zum Verzehr einer 

warmen und möglichst ausgewogenen 

Mittagsverpflegung gewährleistet werden. Das 

pädagogische Konzept einer Schule kann, im 

Einvernehmen mit dem Schulaufwandsträger, eine 

verbindliche Anmeldung zum Mittagessen 

vorsehen, sofern eine angemessene Speiseauswahl 

– insbesondere unter Berücksichtigung einer 

täglichen Wahlmöglichkeit von fleischhaltiger und 

vegetarischer Kost – angeboten wird. In 

begründeten Einzelfällen kann die Schulleitung – 

insbesondere bei Vorliegen medizinischer oder 

religiöser Gründe – eine Abmeldung vom Bezug der 

bereitgestellten Speisen und Getränke zulassen. 

Schlussbestimmungen 

Übergangsregelung  

Für offene Ganztagsangebote, die bis zum 

Inkrafttreten dieser Bekanntmachung am 12. April 

2018 eingerichtet und gefördert wurden, ist die 

Bekanntmachung des Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus zu offenen 

Ganztagsangeboten an Schulen vom 8. Juli 2013 

(KWMB1. S. 247) in ihrer bis dahin geltenden 

Fassung weiter bis Ablauf des 31. Juli 2018 

anzuwenden.  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 12. 

April 2018 in Kraft. Mit Ablauf des 11. April 2018 

tritt die Bekanntmachung des Staatsministeriums 

für Unterricht und Kultus zu offenen 

Ganztagsangeboten an Schulen vom 8. Juli 2013 

(KWMB1. S. 247) außer Kraft. 

 

Den gesamten Inhalt der Bekanntmachung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus können Sie abrufen unter KWMBL. Nr. 

6/2018 

 

 


